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STEUERPOLITIK

Zusätzliche Vereinfachungen des Besteuerungsver
fahrens ließen sich durch eine Anhebung der Veranla
gungsgrenze erreichen. Dadurch könnte nämlich mehr 
als bisher eine abschließende Besteuerung im Lohn
steuerabzug erreicht und auf die unnötige Belastung 
von Steuerzahlern, Arbeitgebern und Verwaltung durch 
Einkommensteuererklärungen verzichtet werden. 
Schließlich sollten auch die Berechnung und Abführung 
der Umsatzsteuer-Voranmeldung erleichtert und die 
Kleinbeträge (Bagatellbeträge) im Festsetzungs- und 
Erhebungsverfahren angehoben werden.

Die obigen Vorschläge sind Schritte zur Steuerverein
fachung, deren Verwirklichung im Rahmen eines auf 
längere Sicht angelegten Stufenplanes erfolgen kann. 
Bei einem schrittweisen Vorgehen können auch die fi
nanziellen Auswirkungen zeitlich verteilt und mit Aus
gleichsmöglichkeiten besser in Einklang gebracht wer

den. Es ist zu beachten, daß eine Reihe von Vorschlä
gen aufkommensneutral, ein Teil der Vorschläge mit 
Steuermehreinnahmen und ein anderer Teil mit Steuer
mindereinnahmen verbunden ist. Soweit Steuerausfälle 
hervorgerufen werden, sollte ein finanzieller Ausgleich 
durch Eindämmung der öffentlichen Ausgaben erfol
gen. Wenn mittel- bis langfristig an einer strengen Aus
gabendisziplin in den öffentlichen Haushalten festgehal
ten wird, kann ein beachtlicher Finanzierungsspielraum 
für Steuervereinfachungen und -entlastungen geschaf
fen werden’ .̂ Außerdem kann durch den Abbau von 
Steuervergünstigungen ein weiteres Finanzierungspo
tential für Steuervereinfachungen und -Senkungen er
schlossen werden.

Dies wird in der Studie „Steuervereinfachung -  Notwendigkeiten, 
Grundlagen. Vorschläge", a.a.O., anhand einer t^odellrechnung veran
schaulicht.

STEUERPOLITIK

Die Beseitigung der Steuergrenzen in der EG
Die neue Strategie der EG-Kommission
DieterjBiehl, Frankfurt

\J
Die EG-Kommission hat in ihrem Weißbuch zur Vollendung des europäischen Binnenmarktes unter ande
rem eine neue Strategie zur Abschaffung der Steuergrenzen in der Gemeinschaft vorgeschlagen. Ist die 
neue Strategie in sich geschlossen und begründbar?

In ihrem „Weißbuch“ zur Vollendung des Binnen
markts hat die Kommission der Europäischen Ge

meinschaften eine neue Strategie entwickelt, die vom 
traditionellen Ansatz der schrittweisen Rechtsanglei
chung wegkommen und zur gegenseitigen Anerken
nung nationaler Regeln übergehen will'. Im Grunde ge
nommen hat die Kommission damit eine klare Präferenz 
für einen föderalistischen Ansatz gesetzt, der sich ei
gentlich schon früher hätte durchsetzen müssen -  
„müssen“ deshalb, weil die Gegenkonzeption, die 
Schaffung eines in jeder wesentlichen Hinsicht „einheit
lichen“ europäischen Staatswesens, weder mit der Viel
falt der europäischen Wirklichkeit vereinbar noch aus 
ökonomischen Gründen zwingend ist.

Prof. Dr. Dieter Biehl, 55, lehrt Volkswirtschafts
lehre, insbesondere Finanzwissenschaft am Insti
tut für öffentliche Wirtschaft, Geld und Währung 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frank
furt.

Wenn auch die explizite Überschrift „Notwendigkeit 
einer neuen Strategie“ nur als ein Untertitel unter meh
reren im zweiten Teil des Weißbuchs, der sich mit der Be
seitigung technischer Schranken beschäftigt^, auftritt, 
kann man dieses Leitmotiv doch als Grundlage des gan
zen Weißbuchs auffassen. Vereinfacht könnte man die
ses Leitmotiv mit „Soviel Anerkennung bestehender Un
terschiede wie nur möglich, soviel Rechtsangleichung 
wie unvermeidbar" umschreiben. Dem Ökonomen mag 
erlaubt sein, dies noch kürzer als optimale Harmonisie
rung zu kennzeichnen: Nicht eine maximale, d. h. im Ex
tremfall vollständige und umfassende Vereinheitlichung 
ist erforderlich, sondern eine sorgsam Vor- und Nach
teile gewichtende und abwägende Strategie, die ihre 
Kriterien aus einem multiplen Zielsystem ableitet.

' Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Vollendung des 
Binnenmarktes. Weißbuch der Kommission an den Europäischen Rat, 
Dokument, Amt für Amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge
meinschaften, Luxemburg 1985, Ziff. 13 (im folgenden zitiert als Weiß
buch).
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Strategie optimaler Harmonisierung

Optimale Harmonisierung ist die einzig kongeniale 
Strategie, die im Hinblick auf das Fernziel der europä
ischen Integration, der Schaffung einer politischen 
Union, in Frage kommt. Denn eine solche politische 
Union wird nur als föderales Gebilde zustande kommen 
können, es sei denn, die innerhalb Europas bestehen
den konstitutiven Unterschiede zwischen den europä
ischen Völkern und innerhalb dieser Völker zwischen ih
ren Regionen werden durch Zwang oder Gewalt besei
tigt. Zwar gilt auch hier, daß nicht notwendigerweise je
der heute bestehende Unterschied zwischen Mitglied
staaten und Regionen aufrechterhalten werden soll und 
muß -  aber dies macht ja gerade das Wesentliche des 
föderalistischen Ansatzes aus, daß vorhandene Unter
schiede geprüft und gewogen werden und nicht von 
vornherein („um jeden Preis“ ) negativ belegt und des
halb als abzubauen eingestuft werden.

Gilt das aber für die europäische Integration insge
samt, dann auch notwendigerweise für alle ihre Teilge
biete. Es würde zu einem immanenten Widerspruch der 
Integration führen, wollte man zwar für die großen politi
schen Ziele das Argument der Vielfalt gelten lassen, es 
aber für jeden einzelnen Schritt, für jede Einzelmaß
nahme als irrelevant oder unerwünscht abtun. Ein gro
ßer Teil der gegenwärtig zu beobachtenden Europamü
digkeit, um keine schlimmere Vokabel zu gebrauchen, 
ist meines Erachtens gerade auf diesen Widerspruch 
zurückzuführen: Daß im Detail ein überzogener Verein
heitlichungsperfektionismus mit allen seinen Nebener
scheinungen politischer und bürokratischer „Erbsen
zählerei“ vorherrscht, der kaum mit den großen Zielen 
und hehren Sonntagsreden über das künftige Europa zu 
vereinbaren ist.

Während wohl im wesentlichen Einvernehmen dar
über zu bestehen scheint, daß auch die künftige Politi
sche Union nur eine föderale Struktur haben kann (ohne 
hier der Unterscheidung zwischen Staatenbund und 
Bundesstaat Rechnung zu tragen, die auch eher eine 
Spezialität der deutschen Verfassungsdiskussion zu 
sein scheint), wird auf der Ebene konkreter Entschei
dungen allzuoft so getan, als müsse eine Vereinheitli
chung von Vorschriften, Regeln, Wettbewerbsbedingun
gen, Kostenfaktoren erreicht werden, bevor die Integra
tion weitergehen könne. Jedenfalls herrschte lange die

 ̂ Vgl. Weißbuch, a.a.O., s. 18.

 ̂ Vgl. hierzu und zum  folgenden D ieter B i e h I : Ausfuhrland-Prinzip, 
Einfuhrland-Prinzip und Gemeinsamer-Markt-Prinzip, Ein Beitrag zur 
Theorie der Steuerharmonisierung, Schriftenreihe Annales Universitatis 
Saraviensis, Bd. 30, Köln 1969; sowie d e r s . :  Towards a General 
Theory of Taxing International Transactions -  A Taxonomy of 
International Taxation Principles, in: Public Finance/Finances Publiques, 
Vol. 37 (1982), S. 189-205.

Auffassung vor, daß Rechtsangleichung oder „Harmoni
sierung“ die Voraussetzung für Integration sei. Mit um 
so größerer Genugtuung können nun alle diejenigen, 
die diesen Grundsatz schon immer für ungeeignet zur 
Lösung der Integrationsprobleme gehalten haben, die 
neue Strategie der EG-Kommission begrüßen.

Notwendiges Umdenken

Die neue Strategie optimaler statt maximaler Harmo
nisierung muß sich aber dem Einwand steilen, daß ge
rade auf dem Gebiet des innergemeinschaftlichen Wa- 
ren- und Dienstleistungsverkehrs möglicherweise 
schon kleine Unterschiede in den Wettbewerbsbedin
gungen schwerwiegende Wettbewerbsverzerrungen 
zur Folge haben können. Dieser Einwand ist grundsätz
lich ernst zu nehmen, obwohl allzuoft angeblich 
schwere Wettbewerbsverzerrungen sich bei näherer 
Prüfung als weit weniger bedeutsam herausstellen. Das 
entscheidende Gegenargument ist aber nicht, daß 
durch einen Abbau beispielsweise von Steuergrenzen 
keine Wettbewerbsverzerrungen gemessen am Status 
quo entstehen können, sondern daß diesen „Kosten“ 
ganz erhebliche „Erträge“ in Form höheren Wachstums 
und höherer Beschäftigung, erhöhter internationaler 
Wettbewerbsfähigkeit durch die Vorteile des größeren 
Marktes gegenüberstehen. Worauf es ankommt, ist 
also, eine solche umfassende und erweiterte Kosten- 
Nutzen-Analyse anzustellen und nicht, mögliche Wett
bewerbsverzerrungen als einziges Bewertungskrite
rium zugrunde zu legen. Das bedarf eines erheblichen 
Umdenkens gerade auf dem Gebiet des Abbaus der 
Steuergrenzen. Dieses Umdenken erscheint mir vor al
lem in zweierlei Hinsicht wichtig:

□  einmal in bezug auf die vorherrschenden Auffassun
gen über die Vor- und Nachteile internationaler Besteue
rungsprinzipien wie des Bestimmungslandprinzips, des 
Ursprungslandprinzips und des dritten, meist übersehe
nen Gemeinsamer-Markt-Prinzips,

□  zum anderen hinsichtlich der Auswirkungen eines 
Abbaus der Steuergrenzen auf Unternehmen innerhalb 
des mehrwertsteuerpflichtigen Bereichs einerseits und 
auf die Einzelhandels- und Direkteinfuhrstufe durch 
Endverbraucher andererseits.

Das Bestimmungslandprinzip

Bekanntlich wird die gegenwärtig geübte Praxis, im 
grenzüberschreitenden Warenverkehr indirekte Steu
ern beim Export zu erstatten und bei der Einfuhr nachzu
belasten, als Besteuerung des internationalen Handels 
gemäß dem Bestimmungslandprinzip bezeichnet^. Die
ses Verfahren ist sowohl vom GATT als auch in den Rö
mischen Verträgen als zulässig anerkannt worden.
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Sieht man sich jedoch einmal die Entwicklungsge
schichte dieses Prinzips näher an, so wird deutlich, daß 
es hier nicht um die Realisierung eines ökonomisch
theoretischen Konzepts, sondern zunächst um reinen 
Protektionismus gegangen war. So gab es im deut
schen Umsatzsteuerrecht von 1918 beispielsweise zwar 
eine Befreiung für „Umsätze in das Ausland“ , jedoch 
noch keine Steuerrückerstattungen bei der Ausfuhr 
oder eine Ausgleichsbesteuerung der Einfuhr. Letztere 
ist erst 1932 eingeführt worden mit dem Ziel, ausländi
sche Importe zu verteuern. Der protektionistische Cha
rakter dieser Abgabe wird insbesondere daran deutlich, 
daß es sich nicht um die Besteuerung eines Umsatzes 
oder einer Lieferung handelt, sondern um die Besteue
rung eines zollrechtlichen „Verbringens“ in das Inland.

Es konnte nicht ausbleiben, daß sich bald ein Export
subventionswettbewerb einerseits und ein Importbehin
derungswettbewerb andererseits insbesondere in den 
dreißiger Jahren entwickelte -  mit der Folge, daß dafür 
international einheitliche Kriterien erforderlich wurden, 
um diese Form des Steuerprotektionismus zu regeln. 
Diese Regeln bestehen im Kern darin -  so beispiels
weise die Artikel 95 und 96 EWG-Vertrag - ,  daß auf ein
geführte Waren keine höheren Abgaben erhoben wer
den dürfen, als gleichartige inländische Waren unmittel
bar oder mittelbar zu tragen haben, und daß auch die Er
stattungen bei der Ausfuhr nicht höher sein dürfen, als 
inländische Abgaben auf die ausgeführten Produkte.

Wissenschaftliche Rechtfertigung

Die höheren -  wissenschaftlichen -  Weihen erhielt 
diese Praxis erst später, als sich die dargestellten Prakti
ken nicht mehr nur auf einzelne ausgewählte „sensible“ 
Produkte beschränkten, sondern sich nach und nach zu 
einer generellen Exportbefreiung und Importbesteue
rung entwickelten. Für diese generalisierte Praxis ließ 
sich bereits bei einem der großen klassischen Ökono
men, nämlich David Ricardo, eine theoretische Begrün
dung finden, und die sogenannte neuere Wohlfahrts
theorie hat diesen Ansatz systematisiert.

Die wissenschaftliche Rechtfertigung lautete jetzt.

daß indirekte Steuern die relativen Preise verzerrten 
und deshalb Wettbewerbsverzerrungen im internationa
len Handel hervorriefen, die durch die Kombination aus 
Steuerbefreiung bei der Ausfuhr und Besteuerung bei 
der Einfuhr vermieden werden könnten. Weiter konnte 
gezeigt werden, daß ein einheitlicher Satz von Export
subvention und Importbesteuerung für alle gehandelten 
Güter keine Wettbewerbsverzerrungen hervorrufe, weil 
diese Maßnahmenkombination wie eine Abwertung der 
heimischen Währung wirke und daher durch eine Auf
wertung wieder voll kompensiert werde. (Führe man in 
dieser etwas ironisierenden Analyse fort, ließe sich die 
maliziöse Frage stellen, ob diese Einsicht die Protektio
nisten nicht dazu gebracht habe, möglichst keine Um
satzbesteuerung und damit auch keine Exporterstattun
gen und Importbesteuerungen zu einem einheitlichen 
Satz einzuführen.)

Das Ursprungsiandprinzip

Dem theoretisch jedoch ebensogut begründbaren 
zweiten Prinzip der Besteuerung des internationalen 
Handels, dem Ursprungslandprinzip, wurde von seiten 
der Praxis weit weniger Aufmerksamkeit zuteil. Bis 
heute fristet dieses Prinzip sein Dasein im Bereich der 
Wissenschaft und wirtschaftspolitischer Grundsatzer
klärungen, denen bisher jedoch keine Möglichkeit der 
Verwirklichung eingeräumt wurde. Dazu hat nicht zu
letzt beigetragen, daß das Ursprungslandprinzip in zwei 
unterschiedlichen Varianten auftritt: Es wird einmal ein
fach als Abschaffung des Bestimmungslandprinzips ver
standen in dem Sinne, daß man es mit der Abschaffung 
von Exportvergütungen und Importbesteuerung bereits 
realisiert habe. Zum anderen wird es als Umkehrung 
des Bestimmungslandprinzips aufgefaßt, bei dem jetzt 
die Ausfuhr besteuert und die Einfuhr befreit wird.

In dieser letzteren Interpretation zeichnen sich beide 
Besteuerungsprinzipien dadurch aus, daß eine Be
steuerung nur in einem der typischerweise an einer in
ternationalen Transaktion beteiligten Länder stattfindet: 
Entweder im Einfuhrland {Bestimmungslandprinzip) 
oder im Ausfuhrland (Ursprungslandprinzip). Es liegt 
dann nahe zu fragen, ob es nicht auch möglich ist, einen

K O N J U N K T U R
V O N  M O R G E N

D e r v ie rze h n tag lic h  e rs c h e in e n d e  K u rzb eric h t d e s  H W W A  — Institu t für W ir ts c h a fts 
fo rsch un g  — H a m b u rg  ü b e r d ie  B in n e n - und W e ltk o n ju n k tu r und d ie  R o h s to ffm ä rk te
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unverzerrten Handel zu haben, wenn in beiden Ländern 
besteuert wird. Die Antwort ist: Ja -  es muß allerdings 
dafür gesorgt werden, daß die Besteuerung sowohl im 
Einfuhrland als auch im Ausfuhrland nicht zu einer Dop- 
pel- und Mehrfachbesteuerung führt. Das ist in der Tat 
möglich, wenn eine Nettoumsatzsteuer mit Vorumsatz
oder mit Vorsteuerabzug angewendet wird.

Das Gemeinsamer-Markt-Prinzip

Da in beiden Fällen der Nettoumsatz oder die Netto
wertschöpfung jeweils in dem Land besteuert werden, 
in dem sie stattfinden, kann eine wettbewerbsverzer
rende Steuerkumulation verhindert werden. Beim Vor
umsatzabzug würde allerdings die einer internationalen 
Transaktion zuzurechnende Steuerzahllast unter
schiedlich ausfallen, je nachdem wie hoch der Steuer
satz im Ausfuhr- und im Einfuhrland ist und ob darüber 
hinaus noch Steuerbefreiungen für einzelne Stufen exi
stieren. Der Vorsteuerabzug sorgt demgegenüber stets 
für eine Besteuerung entsprechend dem Satz des Ein
fuhrlandes, sofern ein grenzüberschreitender Vor
steuerabzug zugelassen wird. Eine solche Besteuerung 
im Ausfuhr- und im Einfuhrland ohne Doppel- oder Mehr
fachbesteuerung und damit ebenfalls ohne Wettbe
werbsverzerrungen für den internationalen Handel 
habe ich an anderer Stelle als Besteuerung gemäß dem 
Gemeinsamer-Markt-Prinzip bezeichnet''.

Auch wenn sich nun zeigen läßt, daß bei einer sol
chen partialanalytischen Betrachtung keins der drei Be
steuerungsprinzipien Wettbewerbsverzerrungen her
vorruft, unterscheiden sich die Wirkungen deutlich, 
wenn dieser Ceteris-paribus-Ansatz aufgegeben wird. 
Berücksichtigt man beispielsweise, daß Wirtschaftssub
jekte nicht nur Güter austauschen, sondern etwa selbst 
mobil sind und den Ort ihres Faktoreinsatzes (Arbeit und 
Kapital), den Ort der Einkommensverwendung und ih
ren formalen Wohnsitz frei wählen können, dann werden 
durch das Bestimmungslandprinzip diese Wahlent
scheidungen in wesentlich mehr Fällen verzerrt als 
durch das Ursprungsiandprinzip oder das Gemeinsa- 
mer-Markt-Prinzip^. Das hängt unter anderem damit zu
sammen, daß die für das Bestimmungslandprinzip cha
rakteristische Anwendung von Exportvergütung und Im
portbesteuerung, wie oben bereits erwähnt, wie eine 
Abwertung wirkt und deshalb zu einer Aufwertung der 
Währung desjenigen Landes führt, das höhere Steuer
sätze hat. Die Aufwertung wiederum wirkt sich aber 
nicht nur auf den Güterhandel, sondern eben auch auf 
die anderen Wahlentscheidungen aus. Aber auch das

‘  Vgl. Dieter B i e h l :  Ausfuhrland-Prinzip, E infuhrland-Prinzip und 
Gemeinsamer-Markt-Prinzip, a.a.O.. S. 132 ff.

 ̂ Vgl. ebenda, S. 349 ff.

WIRTSCHAFTSDIENST 1986/X

Ursprungslandprinzip und das Gemeinsamer-Markt- 
Prinzip sind nicht völlig verzerrungsfrei -  und das heißt: 
es gibt keine Möglichkeit, Wettbewerbsverzerrungen 
vollständig zu vermeiden, wir können sie nur zu minimie
ren suchen.

Beseitigung der Steuergrenzen

Damit sprechen sowohl der eingangs erläuterte allge
meine föderalistische Ansatz als auch die spezielle öko
nomische Analyse möglicher Wettbewerbsverzerrun
gen dafür, das Bestimmungslandprinzip aufzugeben. 
Die Wahl zwischen dem Ursprungslandprinzip und dem 
Gemeinsamer-Markt-Prinzip entscheidet sich daran, ob 
auch die Steuergrenzen abgeschafft werden sollen. 
Denn das Ursprungslandprinzip braucht Steuergren
zen, weil wie beim Bestimmungslandprinzip Export und 
Import umsatzsteuerliche Sondertatbestände sind, 
auch wenn der Export beim Bestimmungslandprinzip 
befreit und beim Ursprungslandprinzip besteuert sowie 
der Import beim Bestimmungslandprinzip besteuert und 
beim Ursprungslandprinzip befreit wird. Steuergrenzen 
dieser Art aber sind mit einem echten Gemeinsamen 
Markt nicht vereinbar. Es bleibt daher nur das Gemein
samer-Markt-Prinzip als einziges internationales Be
steuerungsprinzip, das gleichzeitig Wettbewerbsverzer
rungen minimiert und Steuergrenzen überflüssig macht.

Bleibt noch die Wahl zwischen dem Vorumsatz- und 
dem Vorsteuerabzug. Muß man mit Blick auf die Realität 
davon ausgehen, daß es wohl kaum ein „reines“ Mehr
wertsteuersystem in dem Sinne geben wird, daß er
stens sämtliche Gütertransaktionen in allen Mitglied
staaten einheitlich von der Besteuerung erfaßt werden, 
daß zweitens nur ein einziger Steuersatz auf alle diese 
Umsätze angewendet werden wird, dann hat der Vor
steuerabzug zunächst den Vorteil, daß er stets eine Be
steuerung entsprechend den Regeln des Einfuhrlandes 
bewirkt, unabhängig davon, wie die Besteuerung des 
Ausfuhrlandes ausgestaltet ist. Der Vorumsatzabzug 
würde demgegenüber je nach den Unterschieden in der 
nationalen Mehnwertbesteuerung auch unterschiedli
che Steuerzahllasten verursachen und damit nicht völlig 
wettbewerbsgleich sein. Darüber hinaus hat der Vor
steuerabzug denausderSicht des Fiskus wichtigen Vor
teil, daß der Abnehmer einer Lieferung oder Leistung 
zum „Steuerkontrolleur“ seines Lieferanten wird, da er 
auf den Ausweis der gezahlten Vorsteuer bestehen 
wird, weil sie für ihn die Grundlage seiner Steueranrech
nung bildet. Diese beiden Gründe dürften es auch ge
wesen sein, die nicht nur in der Bundesrepublik 1968, 
sondern auch in der EG insgesamt den Ausschlag für 
die Einführung einer Mehrwertsteuer mit Vorsteuerab
zug gegeben haben.
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Befürchtung der Steuerhinterziehung

Betrachtet man den Teil des Weißbuchs der EG-Kom- 
mission, der sich mit der Beseitigung der Steuergrenzen 
befaßt, unter diesem Blickwinl<el, dann läßt sich feststel
len, daß auch dort die Entscheidung zugunsten des Ge- 
meinsamer-Markt-Prinzips mit grenzüberschreitendem 
Vorsteuerabzug gefallen ist. Sowohl die Ausführungen 
in Ziff. 172 als auch in Ziff. 212 beschreiben eindeutig 
den grenzüberschreitenden Vorsteuerabzug: Grenz
überschreitende Verkäufe und Käufe sollen in der glei
chen Weise behandelt werden wie ähnliche Verkäufe 
und Käufe innerhalb eines Mitgliedstaates; die Verkäufe 
sind beim Verkäufer zu besteuern, und die gezahlte 
Steuer ist unabhängig von dem Mitgliedstaat, in dem sie 
entrichtet wurde, abzugsfähig.

Die Kommission weist jedoch gleichzeitig darauf hin, 
daß nach ihrer Auffassung die Steuergrenzen dann 
nicht abgebaut werden können, „wenn zwischen den 
Mitgliedstaaten bedeutende Steuer- und Preisunter
schiede bestehen“ (Ziff. 175). Sie befürchtet in diesem 
Fall, daß die Steuerhinterziehung „untragbar groß“ 
würde (Ziff. 173). Diese Argumentation ist jedoch nicht 
überzeugend. Es ist nicht einzusehen, wieso die Steuer
hinterziehung eine Funktion der Steuersatzdifferenzen 
sein soll -  die naheliegendere Vermutung ist doch wohl, 
daß die Hinterziehung zum einem um so größer ist, je 
höher der dabei erzielbare Vorteil -  und d. h., je höher 
der Steuersatz generell ist. Zum anderen ist die Chance 
natürlich um so größer, je geringer die Kontrolle ist. Er
forderlich ist daher sicherlich neben der erwähnten „ein
gebauten“ Kontrolle des Lieferers durch seinen Abneh
mer die normale Kontrolle der Steuerbehörden. Entfällt 
die Kontrolle der grenzüberschreitenden Transaktion an 
der Grenze, müssen die nationalen Steuerbehörden en
ger Zusammenarbeiten -  genau so eng, wie dies die Be
hörden innerhalb eines Mitgliedstaates tun. Der grenz
überschreitende Vorsteuerabzug erfordert also eine 
grenzüberschreitende Kontrolle in Form der Amtshilfe.

Direktimport durch Endverbraucher

Wie ausgeführt wurde, ergibt sich innerhalb des mehr
wertsteuerpflichtigen Bereichs kein grundsätzliches 
Problem aus der Existenz auch hoher nationaler Steuer
satzunterschiede. Das gilt auch für die Fälle, in denen 
etwa bestimmte Güter in einem Mitgliedsland befreit 
und im anderen besteuert sind. Anders sieht dies jedoch 
aus, wenn man den nicht-mehrwertsteuerpflichtigen 
Bereich betrachtet. Das betrifft einmal den steuerbefrei
ten Kleinunternehmer, vor allem aber den Endverbrau
cher. Letzterer könnte, falls er in der Nähe einer Grenze

® Vgl. Weißbuch, ZiH. 185 ff„  sowie Tabelle 1 auf S. 45.
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zu einem Land mit deutlich niedrigerem Steuersatz 
wohnt, durchaus vorteilhaft Direktimporte tätigen. Dies 
dürfte vor allem für Güter des gehobenen nicht-periodi
schen Bedarfs gelten, für deren Kauf ein Verbraucher 
durchaus Markterkundung betreibt und auch größere 
Entfernungen zurückzulegen bereit ist.

Für solche Situationen geht es nicht nur um die Um
satzsteuer, sondern vor allem auch um die Einzelver
brauchsteuern auf Alkohol, Tabak, Mineralöl und ähnli
che Produkte. Die Kommission geht hier davon aus, daß 
zur Vermeidung solcher Handelsverlagerungen eine An
näherung der Steuersätze erforderlich ist. In Einklang 
mit ihrer neuen Strategie betont sie jedoch, daß es auch 
hier um ein Abwägen zwischen den zu erwartenden 
Handelsverlagerungen und den Nachteilen einer völli
gen Vereinheitlichung geht und deshalb nur eine Annä
herung der Steuersätze in Frage kommt (Ziff. 184).

Die Kernfrage ist offensichtlich, bei welchen Unter
schieden der Steuersätze und der übrigen Besteue
rungsmodalitäten mit „untragbaren“ Konsequenzen ge
rechnet werden muß und was „bedeutende“ Steuer- 
und Preisunterschiede sind, die nicht toleriert werden 
können (Ziff. 173). Ganz offensichtlich sind Vokabeln 
wie „untragbar“ oder „bedeutend“ inhaltlich völlig unbe
stimmt; ein Betrachter wird diese Vokabeln bereits bei 
geringen, ein anderer bei großen Unterschieden ver
wenden. Es kann daher auch kaum eine objektive Ent
scheidung getroffen werden. Die Kommission hat sich 
der Antwort auf diese Frage pragmatisch genähert, in
dem sie auf die Erfahrungen der USA verweist, wo es 
keine wesentlichen Probleme geben soll, solange die 
Steuersätze zwischen benachbarten Staaten nicht grö
ßer als 5 Prozentpunkte sind.

Mehrwertsteuer-Bandbreite

Legt man diesen Satz einmal auf die gegenwärtig be
stehenden Unterschiede bei den Mehrwertsteuersät
zen der EG-Mitgliedstaaten an, dann ergibt dies eine 
Abweichung von plus/minus 2,5 Prozentpunkten von ei
nem gedachten europäischen „Normalsteuersatz“ . 
Nimmt man diesen einmal mit 16,5% an, dann lagen 
1985 immerhin sechs von neun Mitgliedstaaten, die da
mals übereine Mehrwertsteuer verfügten, innerhalb der 
sich dabei ergebenden Bandbreite von 14 bis 19 %®.

Es wird allerdings zu Recht von der Kommission be
tont, daß dies nur eine erste Überlegung sei, die durch 
entsprechende Untersuchungen noch genauer geprüft 
werden müsse. Der Tenor des Analogieschlusses ist je
doch klar und, wie ich meine, im Prinzip richtig: Was in ei
nem ähnlich großen und eher durch eine noch größere
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Mobilität gekennzeichneten M arkt w ie den U SA  tolerier

bar ist, sollte in der EG nicht untragbar sein.

Entscheidend sind selbstverständlich nicht diese  

5 Prozentpunkte -  entscheidend ist das Prinzip der opti
malen Harm onisierung: Es ist keine vollständige Verein
heitlichung der M ehrw ertsteuersätze notwendig, um  

Steuergrenzen abzubauen -  gewisse Unterschiede  

sollten akzeptierbar sein, weil der Versuch, erst die 

M ehrw ertsteuer vollständig zu harm onisieren und d a 
nach erst die Steuergrenzen abzubauen, letzteres auf 

den Sankt-Nim m erleins-Tag verschieben würde. Dar
über hinaus würden die „Kosten“ einer vollständigen  

Harm onisierung -  nämlich letztlich die Anpassung  

säm tlicher Steuern, der Ausgaben und Sozialleistungen  

in allen Ländern -  vermutlich so hoch sein, daß der „Nut
ze n “ in Form von verm iedener Verlagerung von H an 

delsström en sie keinesfalls aufw iegen dürfte.

Verteilung des Steueraufkommens

Zu jedem  Besteuerungsprinzip gehört eine diesem  

Prinzip entsprechende Aufteilung des aus der B esteue
rung internationaler Transaktionen erzielten S teuerauf

kom mens. Für das Bestim m ungslandprinzip ist charak
teristisch, daß die auf eine internationale G esam ttrans
aktion entfallende S teuerzahllast insgesam t dem  Ein
fuhr- oder Bestim mungsland eines Gutes zufließt. Beim  

Ursprungslandprinzip kassiert der Fiskus des Ausfuhr

landes das Aufkom m en. D as G em einsam er-M arkt-Prin 
zip ist durch eine Verteilung des Aufkom m ens auf Aus
fuhr- und Einfuhrland im Verhältnis der W ertschöpfung  

einerseits und der Unterschiede in den Steuersätzen  

andererseits charakterisiert^.

Von daher würde m an erw arten, daß im W eißbuch der 

Kommission die dem  G em einsam er-M arkt-Prinzip  ent

sprechende Aufteilung des Steueraufkom m ens vorge
schlagen würde. Überraschenderw eise feiert hier aber 

das Bestim mungslandprinzip fröhliche Urständ: Es soll 

ein „Clearingsystem “ eingerichtet w erden, dessen  

Zw eck es offensichtlich ist, trotz Abschaffung des B e
stim mungslandprinzips dennoch die d iesem  System  ei
gentüm liche Aufkom m ensverteilung beizubehalten  

(Ziff. 172 und 212).

Nehm en wir zunächst einm al an, beide Länder hätten  

vor Einführung des G em einsam er-M arkt-Prinzips einen  

ausgeglichenen Güteraustausch gehabt. W ären die  

Steuersätze in beiden Ländern gleich, so würde sich 

auch nach Übergang zum  G em einsam er-M arkt-Prinzip  

nichts an der Aufteilung der M ehrw ertsteuereinnahm en  

ändern. Hat jedoch etw a die Bundesrepublik einen nied
rigeren Steuersatz als Frankreich, so würden dem  deut
schen Fiskus m ehr in Frankreich gezahlte  Vorsteuern

WIRTSCHAFTSDIENST 1986/X

zur Erstattung eingereicht, als dies um gekehrt der Fall 
wäre. Ergebnis: D er deutsche Fiskus -  generell das 

Land mit dem  niedrigeren Steuersatz -  verliert Mehr

w ertsfeuereinnahm en im Vergleich zur gegenwärtigen, 
durch das Bestim m ungslandprinzip geprägten S itua
tion. Hat jedoch die Bundesrepublik (wie in Wirklichkeit) 
einen Exportüberschuß im W arenaustausch mit Frank
reich, kann sie sich trotz niedrigerem Steuersatz besser 

stehen als unter dem  Bestim mungslandprinzip, wenn  

die nun aus dem  W egfall der Steuererstattung beim  Ex

port resultierenden M ehreinnahm en größer sind als die 

durch die Anrechnung der beim Import aus Frankreich  

zu erstattenden Vorsteuern.

Selbst w enn die M ehrheit der M itgliedstaaten auf e i
ner Verteilung des außenhandelsbedingten S teuerauf

kom m ens besteht, w ie es sich bei Beibehaltung des Be- 
stimmungslandpririzips ergeben würde, obwohl das G e 
m einsam er-M arkt-Prinzip  eingeführt wird, muß das 

noch nicht notwendigerweise bedeuten, daß dafür das  

im W eißbuch der Kommission vorgesehene C learing
system eingerichtet werden muß. Wird befürchtet, daß  

etw a beim Übergang zum  G em einsam er-M arkt-Prinzip  

insbesondere wirtschaftsschwache Mitgliedstaaten Ein
nahm eneinbußen erleiden könnten, weil sie häufig N et
toim porteure sind, dann w äre die Lösung für dieses Pro
blem ein direkter F inanzausgleich, entw eder bezogen  

auf die bisherige Um satzsteuerverteilung oder -  was  

diesem  Argument wesentlich besser entsprechen  

würde -  bezogen auf übliche Kriterien für F inanzbedarf 
und Steuerkraft. Insoweit die Beibehaltung der Einnah
menverteilung nach dem  Bestim m ungslandprinzip mit 

diesem  Argument begründet wird, wird lediglich ein au 
ßerordentlich aufwendiges Abrechnungs- und Kontroll- 
system geschaffen, dessen W irkung auch auf w esent
lich w eniger kostspielige W eise und unm ittelbar auf das 

Finanzausgleichsziel bezogen erreicht werden könnte.

Die Stellungnahme des BMWi-Beirats

Im Februar 1986 hat der W issenschaftliche Beirat 
beim B M W i eine um fassende Stellungnahm e zum  

W eißbuch der EG-Kom m ission abgegeben®. Kapitel IV 

beschäftigt sich mit den hier behandelten Aspekten der 

Steuerharm onisierung. Unter Hinweis auf die große H e 
terogenität der M itgliedstaaten -  was ich die konstituti

ven Unterschiede genannt h a b e -w ird  sehr deutlich Po
sition gegen eine Vereinheitlichung, aber auch gegen  

eine zu w eitgehende Harm onisierung bezogen. Als ein

ziges „sinnvolles“ Kriterium für den Harm onisierungs-

'  Vgl, Dieter B i e h I : Towards a General T tieory o l Taxing
International Transactions, a.a.O., S. 196 tf.

® Vgl. BMWi: S tellungnalim e zum Weil3bucfi der EG-Kommission über 
den Binnenmarkt, Gutachten des W issenschaftlichen Beirats beim Bun- 
desministerium für W irtschaft, Studien-Reihe 51, Bonn, Februar 1986.
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bedarf wird die mögliche Beeinträchtigung des H an 

dels- und Dienstleistungsverkehrs zwischen den M it
gliedstaaten anerkannt®. Die grundsätzliche Position 

stützt insoweit die Vorschläge des W eißbuchs, obwohl 
man den Eindruck hat, daß der Beirat deutlich größere  

Unterschiede zu tolerieren bereit ist als die Kommission. 
Insoweit deckt sich die Beiratsstellungnahm e mit der 

auch hier vertretenen Auffassung.

Ein deutlicher Unterschied ergibt sich jedoch in bezug  

auf die Beurteilung der internationalen Besteuerungs
prinzipien und des von der EG-Kom m ission vorgeschla
genen, hier als G em einsam er-M arkt-Prinzip  bezeichne

ten Vorschlags zur Abschaffung der Steuergrenzen. Der 

Beirat schlägt vor, für die grenzüberschreitende Trans

aktion den Vorsteuerabzug durch den Vorum satzabzug  

zu erse tzen ’®.

Bei d ieser Argumentation wird jedoch zweierlei über
sehen. Zunächst einm al ist es zw ar möglich, durch die  

Einführung des Vorum satzabzugs für die Im porteur
stufe beim Im porteur selbst zu erreichen, daß dieser nur 

seinen Nettoum satz bzw. seine W ortschöpfung versteu
ern muß. Soweit er jedoch dann w eiter an m ehrw ert
steuerpflichtige Unternehm er liefert, m üßte er diesen  

sowohl seinen Vorum satzabzug als auch seinen Vor
steuerabzug w eitergeben oder es müßte im Um fang der 

durch den Vorum satzabzug verringerten Vorsteuerzah

lung ein fiktiver Vorsteuerabzug eingeführt werden. D a 
bei muß der Vorum satzabzug aus dem  Preis einschließ
lich der dem  ausländischen Exporteur nun ja nicht mehr 

erstatteten ausländischen M ehrw ertsteuer bestehen.

Einwände

Trotz dieser Komplikationen nimmt der Beirat für sei
nen Vorschlag in Anspruch, daß es „keinen anderen  

steuerpolitischen W eg zu einem  gem einsam en Binnen
markt g eb en “ dürfte, der den Bedarf an S teuerharm oni
sierung „in vergleichbar engen G renzen halten 

w ürde“” . D iese Bewertung verm ag ich nicht zu teilen. 

Bei einem  derartigen „M ischsystem “ -  w ie der Beirat 
seinen eigenen Vorschlag b e ze ic h n e t-d ü rfte  in der Tat, 

wie im gleichen Absatz zw ar eingeräum t, dann aber 

durch die zitierte Beurteilung w ieder ausgeräum t wird, 

ein Vielfaches der im W eißbuch bereits formulierten B e
fürchtungen tatsächlich eintreten, weil vor allem der ein

gebaute Kontrolleffekt des Vorsteuerabzugs gerade für 
die grenzüberschreitende Transaktion völlig ausge

schaltet würde.

W eiter pflichtet der Beirat überraschenderw eise dem  

Vorschlag der EG-Kom m ission bei, daß ein C learingsy
stem für die Verteilung des Steueraufkom m ens notwen
dig se i’ .̂ Dafür wird jedoch keine besondere Begrün

dung geliefert, außer daß dies der gegenw ärtig  beim  B e

stim mungslandprinzip praktizierten Lösung entspre
che. Zw ar wird ein w eiterer Vorschlag unterbreitet, der 

den F inanzausgleichsbedarf beseitigen soll; dieser Vor
schlag zielt jedoch genau besehen eher auf die Ver
schiebung der Steuerpflicht vom Exporteur auf den Im 

porteur ab, als daß er eine w esentliche Änderung in b e 

zug auf das Finanzausgleichsproblem  bringen könnte. 
Solange man an der G rundthese festhält, daß dem  Ein

fuhrland das Steueraufkom m en so zufließen solle, als 

ob noch das Bestim m ungslandprinzip angew endet 
würde, kommt man um das von der EG-Kom m ission vor
geschlagene Clearingsystem  nicht herum .

Schlußbemerkungen

Insgesam t ist die neue Strategie der Kommission für 

die Abschaffung der Steuergrenzen bis auf den Aspekt 
der Einnahm enverteilung in sich geschlossen und wohl 

begründbar. Der G edanke, einen grenzüberschreiten
den Vorsteuerabzug -  in m einer Terminologie: das G e 
m einsam er-M arkt-Prinzip  -  anstelle des Bestim m ungs

landprinzips zu setzen und nicht auf eine vollständige 

Vereinheitlichung der Steuersätze abzustellen, verdient 
volle Unterstützung. Er steht sowohl in Einklang mit den  

übergeordneten Zielen e iner Politischen Union, die nur 

ein föderatives G ebilde sein kann und deshalb konstitu
tive Unterschiede zwischen den M itgliedstaaten und ih
ren Regionen bewußt beibehalten und sogar schützen  

sollte, als auch mit den engeren ökonomischen Ü berle

gungen zu rT heorie  und Praxis internationaler Besteue
rungsprinzipien. M an sollte jedoch nicht die Augen da

vor verschließen, daß stets die G efahr besteht, daß ein
zelne M itgliedstaaten, leider aber auch m anchm al die 

M ehrheit aller M itgliedstaaten, einen solchen w ohlbe
gründeten G esam tansatz verw ässern.

Obwohl die Kommission in sicherlich richtiger, realisti
scher Einschätzung ihrer Handlungsm öglichkeiten an

gesichts starker W iderstände im M inisterrat bereits ihre 

ersten Vorschläge im Hinblick auf ihre Durchsetzbarkeit 

gestaltet, hat sie mit dem  W eißbuch ein ehrgeiziges Ziel 
anvisiert. Alle überzeugten Europäer können nur hoffen, 

daß der M inisterrat seine Rolle als wichtigstes Legisla
tiv* und Entscheidungsorgan ebenso ehrgeizig wahr

nimmt. An der Unterstützung durch das Europäische  

Parlam ent und den W irtschafts- und Sozialausschuß  

wird es dann sicher nicht fehlen, w ie die Stellungnah
men dieser beiden Institutionen zeigten.

”  Vgl. ebenda, s. 19.

Vgl. ebenda, S. 20. 

"  Vgl. ebenda, S. 21. 

Vgl. ebenda.
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